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120. Verordnung: Anordnung einer Erhebung des Bestandes an landwirtschaftlichen Maschinen
und Geräten.

1 2 1 . Kundmachung: Geltungsbereich des Protokolls, betreffend das Verbot der Verwendung von
erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen und von bakteriologischen
Mitteln im Krieg.

122. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegen-
über Kindern.

123. Kundmachung : Unterzeichnung des Europäischen Abkommens über die Regelung des Personen-
verkehrs zwischen den Mitgliedsstaaten des Europarates durch die Türkei.

124. Kundmachung: Erweiterung des Geltungsbereiches des Zollabkommens über den internatio-
nalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen).

1 2 5 . Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über
die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen.

1 2 0 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 22. März
1962, mit der eine Erhebung des Bestandes
an landwirtschaftlichen Maschinen und Ge-

räten angeordnet wird.

Auf Grund des § 2 Abs. 1 2. 3 und Abs. 2
Z. 3, des § 4 Abs. 1 und 2, des § 7 Abs. 3 sowie
der §§ 8 und 9 des Bundesgesetzes vom 12. Juli
1950, BGBl. Nr. 160, über die Bundesstatistik,
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 15. De-
zember 1950, BGBl. Nr. 33/1951, wird ver-
ordnet:

§ 1. Vom Österreichischen Statistischen Zentral-
amt wird mit Stichtag 3. Juni 1962 erhoben

a) der Bestand an landwirtschaftlichen Ma-
schinen und Geräten,

b) bei Betrieben, die Zugmaschinen besitzen,
überdies das Ausmaß der selbstbewirt-
schafteten land- und forstwirtschaftlichen
Flächen nach Kulturarten und der Bestand
an Zugtieren.

§ 2. Bei der Erhebung ist der einen Bestand-
teil dieser Verordnung bildende Erhebungsbogen
(Anlage) zu verwenden.

§ 3. Gegenstand der Erhebung sind alle ver-
wendungsfähigen landwirtschaftlichen Maschinen
und Geräte sowie jene, deren Reparatur technisch
möglich und wirtschaftlich zweckmäßig ist. Nicht
zu erfassen sind jedoch — sofern nicht die Be-
stimmungen des § 4 Abs. 1 lit. c Anwendung

finden — Maschinen und Geräte von Erzeugungs-
und Handelsbetrieben.

§ 4. (1) Zur Auskunfterteilung gemäß § 8 des
Bundesgesetzes über die Bundesstatistik sind ver-
pflichtet:

a) die Bewirtschafter (Eigentümer, Besitzer,
Pächter und sonstige Nutznießer oder deren
Beauftragte) der land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe, die über Maschinen und Ge-
räte verfügen, welche zur Gänze oder vor-
wiegend auf landwirtschaftlichen Flächen
verwendet werden,

b) die vertretungsbefugten Organe der Ge-
meinden, Maschinengenossenschaften und
sonstigen Vereinigungen hinsichtlich der
in ihrem Besitz befindlichen Maschinen
und Geräte,

c) sonstige physische und juristische Personen,
die landwirtschaftliche Maschinen und Ge-
räte vermieten, verleihen oder in anderer
Weise zum Einsatz in Landwirtschafts-
betrieben verwenden.

(2) Im gemeinsamen Eigentum mehrerer In-
haber landwirtschaftlicher Betriebe stehende
Maschinen oder Geräte sind in dem Betrieb zu
zählen, in dem sie sich am Mittag des Stichtages
befinden. Befindet sich eine Maschine oder ein
Gerät zu diesem Zeitpunkt bei keinem der Mit-
eigentümer, so ist bei jenem Miteigentümer zu
zählen, bei dem die Maschine oder das Gerät
zuletzt war.
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§ 5. (1) Die Durchführung der Erhebung ob-
liegt den Gemeinden. Die Bürgermeister werden
ermächtigt, hiebei gemäß § 7 des Bundesgesetzes
über die Bundesstatistik Zähl- und Kontroll-
organe heranzuziehen.

(2) Die Erhebung kann durch Vorladung der
zur Auskunft Verpflichteten (§ 4 Abs. 1) in die
Gemeindekanzlei, durch Zähl- oder Kontroll-
organe oder auf die Weise durchgeführt werden,
daß die im § 4 Abs. 1 genannten Personen von
der Gemeinde verpflichtet werden, die ihnen zu-
gestellten Erhebungsbögen nach der Ausfüllung
dem Bürgermeister oder dessen Beauftragten
rückzumitteln.

(3) Die Gemeinde hat zu prüfen, ob die im
§ 4 Abs. 1 genannten Personen erfaßt worden
sind.

§ 6. Die Gemeinden haben auf Grund der aus-
gefüllten Erhebungsbogen Gemeindeübersichten
zu verfassen. Diese Übersichten sowie alle Er-
hebungsbögen sind — ausgenommen in Städten
mit eigenem Statut — den Bezirksverwaltungs-
behörden vorzulegen.

§ 7. Die in Erfüllung der Auskünftspflicht
(§ 4) gemachten Angaben dürfen auch für Zwecke
der Betriebsmittelverbilligung im Bereich der
Land- und Forstwirtschaft herangezogen werden.

Hartmann

1 2 1 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 12. März 1962, betreffend den
Geltungsbereich des Protokolls, betreffend
das Verbot der Verwendung von ersticken-
den, giftigen oder ähnlichen Gasen und von
bakteriologischen Mitteln im Krieg, vom

17. Juni 1925.

Nach Mitteilung der Regierung der Französi-
schen Republik haben außer Österreich folgende
Staaten das Protokoll, betreffend das Verbot der
Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähn-
lichen Gasen und von bakteriologischen Mitteln
im Krieg, vom 17. Juni 1925, BGBl. Nr. 202/
1928, ratifiziert:

Äthiopien, Australien, Belgien, Bulgarien,
Ceylon, Chile, China, Dänemark, Deutsches
Reich, Finnland, Frankreich, Griechenland, In-
dien, Iran, Irak, Irland, Island, Italien, Jugoslawien,
Kanada, Nigeria, Liberia, Luxemburg, Mexiko,
Niederlande, Norwegen, Pakistan, Polen, Portu-
gal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Thai-
land, Tschechoslowakei, Türkei, Ungarn, Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Venezuela,
Vereinigte Arabische Republik, Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland.

Gorbach

1 2 2 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 25. März 1962, betreffend den
Geltungsbereich des Übereinkommens über
die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen auf dem Gebiet der Unter-
haltspflicht gegenüber Kindern vom 15. April

1958.

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung ist das Übereinkommen über die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen
auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber
Kindern, BGBl. Nr. 294/1961, nicht, wie in der
Kundmachung BGBl. Nr. 294/1961 verlautbart,
für Österreich, die Bundesrepublik Deutschland,
Italien und Luxemburg, sondern für Österreich,
Belgien, die Bundesrepublik Deutschland und
Italien in Kraft getreten.

Gemäß Artikel 13 Abs. 1 dieses Übereinkom-
mens hat die Bundesrepublik Deutschland fol-
gende Erklärung abgegeben:

„In der Bundesrepublik Deutschland sind für
den Erlaß von Unterhaltsentscheidungen in erster
Instanz die Amtsgerichte und als Berufungs-
gerichte die Landgerichte zuständig (Nr., 23,
Nr. 2 Buchstaben e und f, § 72 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes).

Für die Vollstreckbarerklärung von Entschei-
dungen, die über die Unterhaltsansprüche von
Kindern in einem der Vertragsstaaten des Über-
einkommens vom 15. April 1958 ergangen sind,
sind die Amtsgerichte und als Berufungs- oder
Beschwerdegerichte die Landgerichte zuständig
(§ 1 des Gesetzes zur Ausführung des Haager
Übereinkommens vom 15. April 1958 über die
Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht
gegenüber Kindern vom 18. Juli 1961, Bundes-
gesetzblatt Teil I Seite 1033)."

Gorbach

1 2 3 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 12. April 1962, betreffend die
Unterzeichnung des Europäischen Abkom-
mens über die Regelung des Personenver-
kehrs zwischen den Mitgliedsstaaten des

Europarates durch die Türkei.

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Europarates hat seit der Kundmachung BGBl.
Nr. 130/1961 die Türkei das Europäische Ab-
kommen über die Regelung des Personenverkehrs
zwischen den Mitgliedsstaaten des Europarates,
BGBl. Nr. 175/1958, unterzeichnet. Das gegen-
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ständliche Abkommen ist für die Türkei am
1. Dezember 1961 in Kraft getreten.

Anläßlich der Unterzeichnung hat die Türkei
folgende Erklärungen abgegeben:

1. Gemäß Artikel 2 des vorliegenden Über-
einkommens werden die Grenzübertrittsstellen,
an denen die türkische Regierung den Staats-
angehörigen der Vertragsstaaten die Überschrei-
tung der türkischen Grenze gestattet, wie folgt
festgelegt:

a) die türkisch-griechische Grenzübertritts-
stelle;

b) die Grenzübertrittsstellen Istanbul, Izmir,
Çanakkale, Muğla, Antalya, Mersin, Isken-
derun und Aydin;

c) die Flughäfen Yeşilköy (Istanbul) und
Esenboğa (Ankara).

2. Gemäß Artikel 7 erklärt die türkische
Regierung, das vorliegende Übereinkommen hin-
sichtlich seiner eigenen Staatsangehörigen aus
Sicherheitsgründen nicht sofort anzuwenden; das
Abkommen findet daher vorläufig nur auf die
Staatsangehörigen der anderen Vertragsparteien
Anwendung.

3. Aus Gründen der Sicherheit behält sich die
türkische Regierung das Recht der Einreise-
bewilligung bezüglich der Staatsangehörigen einer
Vertragspartei vor, die als Inhaber eines der im
Anhang zu diesem Abkommen aufgezählten Aus-
weise nicht direkt aus einem Mitgliedsstaat des
Europarates in die Türkei einreisen.

Gorbach

1 2 4 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 12. April 1962 über die Erweite-
rung des Geltungsbereiches des Zollabkom-
mens über den internationalen Warentrans-
port mit Carnets TIR (TIR-Abkommen).

Nach Mitteilungen des Generalsekretariats der
Vereinten Nationen haben seit der Kundmachung
BGBl. Nr. 202/1960 folgende Staaten ihre Bei-
tritts- beziehungsweise Ratifikationsurkunden
zum Zollabkommen über den internationalen
Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Ab-
kommen) samt Unterzeichnungsprotokoll, BGBL
Nr. 92/1960, hinterlegt:

Staat: Datum des Inkrafttretens:

Griechenland 31. Juli 1961
Spanien 10. August 1961
Tschechoslowakei 29. November 1961
Polen 1. Jänner 1962
Bundesrepublik

Deutschland 21. Jänner 1962
Ungarn 6. März 1962

Anläßlich der Hinterlegung der Beitritts-
urkunden wurden folgende Erklärungen abge-
geben:

Griechenland betrachtet sich nicht an die Be-
stimmungen des Kapitels IV des Abkommens ge-
bunden.

Die Tschechoslowakei, Polen und Ungarn be-
trachten sich nicht an die Bestimmungen der Ab-
sätze 2 und 3 des Artikels 44 des Abkommens
gebunden.

Gorbach

125.

Nachdem der am 16. Dezember 1960 in Bern unterzeichnete Vertrag zwischen der Republik
Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Anerkennung und Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen, welcher also lautet:

VERTRAG
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER SCHWEIZERISCHEN
EIDGENOSSENSCHAFT ÜBER DIE AN-
ERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG
GERICHTLICHER ENTSCHEIDUNGEN

Die Republik Österreich

und

die Schweizerische Eidgenossenschaft

sind, von dem Wunsche geleitet, den Vertrag vom
15. März 1927 über die Anerkennung und Voll-
streckung gerichtlicher Entscheidungen den gegen-
wärtigen Verhältnissen anzupassen, übereinge-

kommen, zu diesem Zweck einen neuen Vertrag
zu schließen. Zu Bevollmächtigten haben ernannt:

der Bundespräsident der Republik Österreich:
Herrn Dr. Johannes Coreth, außerordentlichen

und bevollmächtigten Botschafter der Republik
Österreich in der Schweiz;

der Bundesrat der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft:

Herrn Bundespräsident Max Petitpierre, Vor-
steher des Eidgenössischen Politischen Departe-
ments,

die nach gegenseitiger Prüfung ihrer in guter
und gehöriger Form befundenen Vollmachten
folgendes vereinbart haben:
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Artikel 1

Die in einem der beiden Staaten gefällten ge-
richtlichen Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen, einschließlich der in Strafsachen er-
gangenen Entscheidungen über privatrechtliche
Ansprüche, werden im andern Staat anerkannt,
wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. daß die Grundsätze, die in dem Staate, wo
die Entscheidung geltend gemacht wird, über die
zwischenstaatliche Zuständigkeit der Gerichte be-
stehen, die Gerichtsbarkeit des andern Staates
nicht ausschließen;

2. daß die Anerkennung der Entscheidung
nicht gegen die öffentliche Ordnung des Staates
verstößt, wo die Entscheidung geltend gemacht
wird, insbesondere, daß ihr nicht nach dem
Rechte dieses Staates die Einrede der entschie-
denen Rechtssache entgegensteht;

3. daß die Entscheidung nach dem Rechte des
Staates, wo sie gefällt wurde, die Rechtskraft er-
langt hat;

4. daß im Fall eines Versäumnisurteils die den
Prozeß einleitende Verfügung oder Ladung der
säumigen Partei oder ihrem zur Empfangnahme
berechtigten Vertreter zu eigenen Handen recht-
zeitig zugestellt wurde. Hatte die Zustellung im
Gebiete des Staates zu geschehen, wo die Ent-
scheidung geltend gemacht wird, so muß sie im
Rechtshilfewege bewirkt worden sein.

Die Behörden des Staates, wo die Entscheidung
geltend gemacht wird, dürfen nur prüfen, ob die
in Z. 1 bis 4 angeführten Voraussetzungen er-
füllt sind. Diese Prüfung erfolgt von Amts wegen.

Artikel 2

Die Gerichtsbarkeit des Staates, wo die Ent-
scheidung gefällt wurde, gilt für persönliche An-
sprüche gegen einen zahlungsfähigen Schuldner
insbesondere dann im Sinne des Art. 1 Z. 1 als
ausgeschlossen, wenn der Schuldner zur Zeit der
Erhebung der Klage seinen Wohnsitz in dem
Staat hatte, wo die Entscheidung geltend ge-
macht wird.

Diese Bestimmung ist jedoch nicht anzuwen-
den:

1. wenn sich der Beklagte durch eine ausdrück-
liche Vereinbarung der Zuständigkeit des Ge-
richtes unterworfen hat, das in der Sache erkannt
hat;

2. wenn sich der Beklagte vorbehaltlos auf den
Rechtsstreit eingelassen hat;

3. wenn es sich um eine Widerklage handelt;
4. wenn der Schuldner am Orte seiner geschäft-

lichen Niederlassung oder Zweigniederlassung für
Ansprüche aus dem Betriebe dieser Niederlassung
belangt worden ist.

Als persönliche Ansprüche im Sinne dieses Ar-
tikels gelten nicht: familienrechtliche und erb-
rechtliche Ansprüche, dingliche Rechte und pfand-
rechtlich gesicherte Forderungen.

Artikel 3

Die Gerichtsbarkeit des Staates, wo die Ent-
scheidung gefällt wurde, gilt nicht als im Sinne
des Art. 1 Z. 1 ausgeschlossen, wenn es sich um
Entscheidungen über den Ersatz von Schäden
handelt, die durch den Betrieb von Kraftfahr-
zeugen oder von Fahrrädern mit oder ohne
Motor verursacht sind, und wenn der Unfall sich
im Gebiet dieses Staates ereignet hat.

Die Bestimmung des vorstehenden Absatzes
ist jedoch nur insoweit auch auf Entscheidungen
über unmittelbare Ansprüche des Geschädigten
gegen den Haftpflichtversicherer des Schädigers
anwendbar, als nach dem Rechte beider Vertrags-
staaten dem Geschädigten ein unmittelbares
Klagerecht gegen den Haftpflichtversicherer des
Schädigers zusteht. Der Eintritt dieser Voraus-
setzung wird durch Notenwechsel zwischen den
beiden Regierungen festgestellt werden.

Artikel 4

Die Gerichtsbarkeit des Staates, wo die Ent-
scheidung gefällt wurde, gilt nicht als im Sinne
des Art. 1 Z. 1 ausgeschlossen, wenn es sich um
Entscheidungen über familienrechtliche Unter-
haltsansprüche in Geld handelt und der Unter-
haltsberechtigte zur Zeit der Geltendmachung
dieser Ansprüche seinen Wohnsitz in diesem
Staat hatte.

Als familienrechtliche Unterhaltsansprüchc im
Sinne des vorstehenden Absatzes gelten auch die
gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Mutter eines
unehelichen Kindes gegen dessen Vater, einschließ-
lich des Anspruches auf Ersatz der Entbindungs-
kosten.

Artikel 5

Die in einem der beiden Staaten gefällten ge-
richtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen, einschließlich der in Strafsachen er-
gangenen Entscheidungen über privatrechtliche
Ansprüche, werden im andern Staate vollstreckt,
wenn sie die im Art. 1 Z. 1 bis 4 angeführten
Voraussetzungen erfüllen und in dem Staate, wo
sie gefällt wurden, vollstreckbar sind.

Die Behörden des Staates, wo die Vollstreckung
beantragt wird, dürfen nur prüfen, ob die im
Abs. 1 angeführten Voraussetzungen erfüllt sind.
Diese Prüfung erfolgt von Amts wegen.

Artikel 6

Die Partei, die die Entscheidung geltend macht
oder die Vollstreckung beantragt, hat beizu-
bringen:

1. eine Ausfertigung oder Abschrift der Ent-
scheidung;

2. eine Bescheinigung über die Rechtskraft und
gegebenenfalls über die Vollstreckbarkeit der Ent-
scheidung; die Bescheinigung ist von der Be-
hörde, die die Entscheidung gefällt hat, oder
vom Gerichtsschreiber auszustellen;
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3. im Fall eines Versäumnisurteils eine Ab-
schrift der den Prozeß einleitenden Verfügung
oder Ladung und eine Bescheinigung über die
Art und Zeit ihrer Zustellung an die nicht
erschienene Partei;

4. wenn die Entscheidung den ihr zugrunde
liegenden Sachverhalt nicht so weit erkennen
läßt, daß die Prüfung im Sinne des Art. 1 mög-
lich ist, eine Abschrift der Klage oder andere
geeignete Urkunden;

5. gegebenenfalls eine Übersetzung der in Z. 1
bis 4 bezeichneten Urkunden in die Amtssprache
der Behörde, bei der die Entscheidung geltend
gemacht oder die Vollstreckung beantragt wird.
Die Übersetzung muß nach dem Recht eines der
beiden Staaten als richtig bescheinigt sein.

Auf die Beglaubigung der in diesem Artikel
erwähnten Urkunden sind die Bestimmungen des
Staatsvertrages vom 21. August 1916 anzu-
wenden.

Artikel 7

Die in einem der beiden Staaten gefällten
Schiedssprüche werden im andern Staat anerkannt
und vollstreckt, wenn sie den Vorschriften der
vorstehenden Artikel, soweit diese Anwendung
finden können, genügen.

Dies gilt auch für gerichtliche oder vor Schieds-
gerichten abgeschlossene Vergleiche.

Die Bescheinigung über die Rechtskraft und
über die Vollstreckbarkeit des Schiedsspruches
oder des vor einem Schiedsgericht abgeschlosse-
nen Vergleiches wird in Österreich durch das
Bezirksgericht, in dessen Sprengel das Schieds-
gericht seine Entscheidung gefällt hat oder der
Vergleich geschlossen wurde, in der Schweiz
durch die zuständige Behörde des Kantons, wo
der Schiedsspruch gefällt oder der Vergleich ge-
schlossen wurde, ausgestellt.

Artikel 8

Ist ein Verfahren vor einem Gericht eines der
beiden Staaten anhängig und wird die Ent-
scheidung über den Gegenstand dieses Verfahrens
im andern Staate voraussichtlich anzuerkennen
sein, so hat ein später befaßtes Gericht dieses
andern Staates die Durchführung eines Verfah-
rens über denselben Gegenstand und zwischen
denselben Parteien abzulehnen.

Artikel 9

Entscheidungen, mit denen Ordnungsstrafen
verhängt werden, Entscheidungen im Konkurs-
verfahren sowie Entscheidungen österreichischer
Gerichte im Ausgleichsverfahren und Entschei-
dungen schweizerischer Gerichte über die Be-
stätigung eines Nachlaßvertrages gelten nicht als
gerichtliche Entscheidungen im Sinne dieses Ver-
trages.

Artikel 10

Entscheidungen anderer als gerichtlicher Be-
hörden, die zur Führung von Vormundschaften
oder Pflegschaften berufen sind, sowie die vor
solchen Behörden abgeschlossenen Vergleiche sind
den gerichtlichen Entscheidungen und Vergleichen
im Sinne dieses Vertrages gleichgestellt. Die
beiden Regierungen werden einander diese Be-
hörden mitteilen.

Die Vollstreckung von Ansprüchen auf Her-
ausgabe Minderjähriger oder Pflegebefohlener
kann aufgeschoben werden, wenn der Durchfüh-
rung vorläufige Verfügungen der zuständigen
Behörden des Staates, wo die Vollstreckung be-
antragt wird, entgegenstehen, die auf Grund der
diesen Behörden obliegenden Fürsorgepflicht
wegen veränderter persönlicher Verhältnisse der
beteiligten Personen getroffen werden. Die Be-
hörde, von der die zu vollstreckende Entschei-
dung ausgegangen ist, sowie die Partei, die die
Vollstreckung beantragt hat, sind von der Auf-
schiebung ungesäumt in Kenntnis zu setzen.

Artikel 11

Die Zuständigkeit und das Verfahren für die
Zwangsvollstreckung bestimmen sich nach dem
Rechte des Staates, wo die Vollstreckung bean-
tragt wird.

Artikel 12

Die Bestimmungen zwischenstaatlicher Abkom-
men, an denen beide Staaten beteiligt sind, wer-
den durch diesen Vertrag nicht berührt.

Die im Art. 18 Abs. 1 und 2 des Überein-
kommens, betreffend das Verfahren in bürger-
lichen Rechtssachen (der Übereinkunft über
Zivilprozeßrecht) vom 1. März 1954 genannten
Kostenentscheidungen, die in einem der beiden
Staaten ergangen sind, werden im andern Staat
auf ein von der beteiligten Partei unmittelbar
zu stellendes Begehren vollstreckt.

Artikel 13

Die Bestimmungen dieses Vertrages sind ohne
Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der Par-
teien anzuwenden.

Artikel 14

Das österreichische Bundesministerium für
Justiz und das Eidgenössische Justiz- und Polizei-
departement werden einander unmittelbar über
Fragen, zu denen die Anwendung dieses Ver-
trages Anlaß geben sollte, auf Ersuchen Rechts-
auskunft erteilen. Die Entscheidungsfreiheit der
Gerichte bleibt unberührt.

Artikel 15

Dieser Vertrag ist auf gerichtliche Entschei-
dungen, Schiedssprüche und Vergleiche anzu-
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wenden, die nach seinem Inkrafttreten erlassen
oder geschlossen werden.

Auf gerichtliche Entscheidungen, Schieds-
sprüche und Vergleiche, die vor dem Inkraft-
treten dieses Vertrages erlassen oder geschlossen
wurden, ist der Vertrag zwischen Österreich und
der Schweiz über die Anerkennung und Voll-
streckung gerichtlicher Entscheidungen vom
15. März 1927 weiterhin anzuwenden.

Artikel 16

Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifika-
tionsurkunden sollen in Wien ausgetauscht
werden.

Der Vertrag tritt zwei Monate nach dem Aus-
tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft und
bleibt nach Kündigung, die jederzeit zulässig ist,

noch ein Jahr in Kraft. Mit seinem Inkrafttreten
wird der Vertrag zwischen Österreich und der
Schweiz über die Anerkennung und Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen vom 15. März 1927
außer Kraft gesetzt, soweit sich nacht aus Art. 15
etwas anderes ergibt.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
diesen Vertrag in doppelter Ausfertigung unter-
zeichnet.

Geschehen in Bern am 16. Dezember 1960.

Für die Republik Österreich:

Dr. Johannes Coreth m. p.

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft:

Max Petitpierre m. p.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diesen Vertrag für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Justiz und vom Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 8. Juli 1961

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:
Gorbach

Der Bundesminister für Justiz:
Broda

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kreisky

Dieser Vertrag wird gemäß seinem Artikel 16 Absatz 2 am 12. Mai 1962 in Kraft treten.

Gorbach
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Anlage

zu BGBl. Nr. 120/1962
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